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Peter Putzer

Kaiser und Reich auf Mariaberg

Der Kurfiirstenfries von Rorschach aus der Sicht

der Rechtsgeschichte

Als man 1964 den Entschluss gefasst hatte, mit
einer systematischen Restaurierung des ehema-
ligen Klosters und derzeitigen Lehrerseminars
Mariaberg in Rorschach, dem monumentalsten
spatgotischen Klosterbau der Schweiz, die alte
Pracht zurtickzugeben, ahnte man nicht, welche
beachtlichen Funde man im Verlauf der mehr-
jahrigen Sanierungs- und Konservierungsarbei-
ten machen wiirde.'

Fiir unser Thema bedeutsam ist der zweite
Bauabschnitt ab April 1971, in dessen Verlauf
der Westflugel der Klosteranlage in Angriff ge-
nommen wurde. Vollig unverhofft traten im
Obergeschoss dieses Fliigels unter alten Putz-
schichten der Korridorwinde Renaissance-Ma-
lereien in grosserem Umfang, dazu geschnitzte
Holzsaulen sowie Balkendecken mit beachtens-
werter Bemalung zutage. Diese Freilegungen er-
moglichten erst eine Vorstellung von der Gross-
ziigigkeit des Raumprogramms vor den Um- und
Einbauten ab dem 18. Jh.: Zweiachsige Hallen
mit Holzstiitzen wurden erkennbar — die Sanie-
rungsarbeiten wurden so modifiziert, dass der
ehemalige Raumcharakter wieder erschien, dass
die bauhistorisch bedeutsamen Raumteile wie-
der gezeigt werden konnen — und dass der Fries,
der den Ansatz fiir unsere weitere Gedanken-
abfolge bildet, seinem Rang entsprechend zur
Geltung kommen kann.

Diesen Fries hat der Kunsthistoriker Bernhard
Anderes in einer ersten Publikation der «Neu-
entdeckten Wandmalereien auf Mariaberg in
Rorschach» in seinem ikonographischen Kon-
zept vollig richtig dem Umfeld der Reichssym-
bolik zugeordnet und als eine Darstellung des
Kaisers und der Kurfiirsten erkannt.> Zu Recht
fiigt er auch die Bemerkung an: «Die Darstellung
des Kurfiirsten ist—zumindest fiir die im 16. Jahr-
hundert dem Reich stark entfremdete Schweiz -
ungewohnlich» und vertritt die Meinung, dass
dieser Fund «...fir die St.Galler Kunstgeschich-
te eine kleine Sensation...» darstelle.’

Nicht aufgefallen sind ihm dabei allerdings
einige Ungewdhnlichkeiten bei der Austihrung

des Programms dieser Raumdekoration, die im
wesentlichen vom Verfasser schon in einer klei-
nen Publikation berichtet worden sind+ und die
hier insbesondere in einem grosseren Rahmen in
Text und Bild vorgefuhrt werden. Hingewiesen
werden soll dabei hier schon eingangs, dass sich
in der ersten Monographie, die sich mit den bild-
lichen Darstellungen des Kurfurstenkollegs be-
fasst, der Satz findet: «In der Schweiz lassen sich
vier Darstellungen nachweisen: im Haus Zum
langen Keller in Zirich, in der Chronik von Be-
nedikt Tschachtlan, in der Chronik des Peter-
man Etterlin und in einem Basler Wappen-
buch.»s

Armin Wolf hat sich in einem Besprechungs-
aufsatz mit dieser ersten Monographie zur bild-
lichen Darstellung des Kurkollegs kritisch aus-
einandergesetzt® und darauf verwiesen, dass es
zwar schon zahlreiche Werke zu den Bildern von
Kaisern und Konigen, aber noch keine zum Kur-
kolleg—vorallem in der Konzeption «Kaiser und
Reich» = die Kurfiirsten mit dem Konig (Kaiser)”
— gebe. Wolf handelt selbst mehrfach die Dar-
stellungen von Kaiser und Kurfursten als uner-
kannte bildhafte Dokumente der Verfassungs-
geschichte ab.* Hoffmann konnten die ab 1971
ans Tageslicht getretenen Fresken auf Mariaberg
in Rorschach nur zufillig bekannt sein; dass ihm
aber auch andere bedeutsame und im Schrifttum
zumutbarer Weise auffindbare Darstellungen
von «Kaiser und Reich» entgangen sind, hat mit
Grund schon Wolf angemerkt. Zu seiner oben
berichteten Feststellung, wonach sich in der
Schweiz nur vier Darstellungen nachweisen las-
sen, ist festzuhalten, dass er diese Behauptung
des Textteiles selbst dadurch widerlegt, dass er
im Katalogteil seines Buches die Kenntnis von
zwei Glasscheiben aus dem spiteren 16. Jh. fiir
St.Gallen nachweist.”

Da in dieser bisher einzigen Monographie
zum Thema «Kaiser und Reich» auch eine Reihe
anderer bedeutsamer Darstellungen fehlen, zu
Recht aber andernorts mehrfach tber einen
«...Mangel an brauchbarem Abbildungsmateri-



al...» geklagt wird'® (vor allem qualititsvolle
Farbreproduktionen sind noch vielfach ausstan-
dig), soll in dieser Publikation der Versuch un-
ternommen werden, die Rorschacher Fresken-
funde einmal fir sich allein mit ihren Auffillig-
keiten zu erortern und zusdtzlich in eine Ge-
schichte der bildhaften Darstellungen des Kai-
sers und der Kurfiirsten einzubinden. Erganzt
wird diese Einlassung auf den Kurfiirstenfries
auf Mariaberg durch die Ausdehnung unserer
Uberlegungen auf einige weitere bisher der For-
schung durch das Fehlen qualitatsvoller Farb-
abbildungen noch nicht ausreichend zugingli-
cher Ausfithrung des Bildprogramms. Das ver-
bindende Konzept dabei ist kurz vorzustellen:

— Es ist einmal eine gewisse zeitliche Nihe
der ausgewihlten Objekte gegeben.

— Auch die regionale Nihe fillt auf: Die Dar-
stellungen sind durchwegs siiddeutscher Prove-
nienz.

— Zudem, wenn man so will, lassen sie sich
im Umfeld habsburgischer Reichspolitik ansie-
deln.

Vor allem aber soll die Erorterung der rechts-
ikonographischen Aspekte dieser Auswahl in
Verbindung mit der Einlassung auf eine Abfol-
ge fruher Dokumente der bildhaften Darstel-
lungen von Kaiser und Kurfursten dem Versuch
dienen, Verluste der zum Teil schwer devastier-
ten Rorschacher Fresken zu ersetzen. Vorweg
steht aber schon fest: Dieser Versuch kann nur
bescheidenen Erfolg haben, denn die Verluste in
Rorschach sind doch als erheblich einzustufen,
und bisher fehlen archivalische Nachrichten, die
uns die notigen Kenntnisse vermitteln konnten.

An den Anfang der weiteren Einlassung sei
die Feststellung gerticke, dass die Darstellung des
Kurkollegs — der Kurfiirsten insgesamt — die
Mitte unserer Uberlegungen bildet. Die Ergin-
zung des Kurkollegs durch den Kaiser gehort
zwar in den meisten Fillen zum Bildprogramm,
ist aber nicht fur alle Falle zu berichten: Im Ein-
zelfall hiangt das von dem konkreten politischen
Anliegen der Darstellung ab.

Wenn 1m weiteren Fortgang unserer Aus-
fithrungen primar der chronologische Aspekt
zum Tragen kommt, sollen sowohl das Wesent-
liche als auch das Besondere in die Mitte der Be-
trachtungen geriickt werden; Entwicklungs-
linien werden genauso herausgearbeitet wie
Schwerpunkte berichtet. '’

Bei der chronologischen Darstellung sind drei
durchaus nicht idente Entwicklungsstriange in-
einander verwoben: Einmal die Entwicklung des
deutschen Konigswahlrechts, dann die Entste-
hung und Weiterentwicklung des Kurkollegs als
die Konigswahler — und letztlich unser Thema:
die Geschichte der bildhaften Darstellung dieses
Kurkollegs und seine Interpretation. In An-
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lechnung an Armin Wolf wird dabei folgende
Periodisierung durchgefihre:**

1. Der Zeitraum bis 1356 — bis zur Goldenen
Bulle — wird sinnvoll unterteilt:

— in eine frithe Phase, die weder die Bezeich-
nung «Kurfiirsten» noch ein Kolleg (eine be-
stimmte  Gesamtzahl von  Wahlberechtigten)
kannte.

— 1298 — rund um die Wahl Albrecht 1. — be-
gegnet erstmals das deutsche Wort «churfuer-
sten». Damit in Verbindung kristallisiert sich die
Siebenzahl heraus. Der Kreis der Wahlberechtig-
ten, das collegium, beginnt sich abzuschliessen.

2. Die Goldene Bulle (das Reichsgesetz, das
die Konigswahlin Deutschland regelte) hat 1356
die Entwicklung von den Konigswihlern zu den
Kurfursten abschliessend kodifiziert. Sie hat den
Kreis der zur Wahl Berufenen festgesetzt und
auch die Durchfithrung der Konigswahl gere-
gelt; sie hat die Erzdmter vergeben und inner-
halb des Kurkollegs eine hierarchische Ordnung
hergestellt. Das Kurkolleg nach der Goldenen
Bulle — mit oder ohne Kaiser — wird jetzt zuneh-
mend zum Motiv zahlreicher bildhafter Dar-
stellungen, wobei der Rechtsgehalt durchwegs
stark ist.

3. Ab Anfang des 15. Jh. «..wird die Fille
der Kurfiirstenbilder untibersehbar...» s Kurfiir-
stendarstellungen begegnen jetzt in zunehmen-
der Zahl i und an stadtischen Bauwerken - Rat-
hiduser insbesondere — auch Brunnen. Sie wer-
den zum Motiv in und an kirchlichen und stin-
dischen Baulichkeiten, begegnen auf Grab-
monumenten und beginnen in historischen,
heraldischen und juristischen Handschriften als
Buchmalerei aufzutauchen; der Rechtssinn des
Motivs ist noch gut erkennbar.

4. Ab ca. 1470 setzt eine Flut von Frith-
drucken ein, die nicht unwesentlich in Verbin-
dung mit der von Maximilian . gross angeleg-
ten Selbstdarstellung diesem Bildprogramm
Popularitit und Verbreitung verschaffte.

5. Rund 100 Jahre spater — etwa ab 1570 —
werden Kurfiirstenbilder (mit oder ohne Kaiser)
zueinem geschitzten Motiv des barocken Kunst-
gewerbes. Sie begegnen auf Glas, Steingut,
Keramik, Zinn, Kachelofen — und weiterhin als
Flugblatt und Buchschmuck.

Auchim 17. Jh. bleibtes bei diesem Standard:
Essind vor allem eine Fiille von Erzeugnissen des
Kunsthandwerks, die das Kurfirstenkolleg-
Motiv verwenden.

Damit verbindet sich ein erkennbares Zu-
rucktreten des rechtlichen Bildsinns hinter die
rein dekorative Funktion. Hochstens die gean-
derte Zusammensetzung des Kurkollegs durch
die Entwicklungen des konfessionellen Zeit-
alters findet vereinzelt ihren Niederschlag in
diesen spiten Produkten.

Die beiden altesten tiberkommenen bildhaften

Darstellungen von Kaiser und Kurftrsten:

Miniatur aus einer Bilderhandschrift des Sachsen-

spiegels (abgeleitet von Archetyus ca. 1291/95):

erste Rethe:  Die drei Wahlbischofe — ohne Erzamt-
symbol

zweite Reihe: Die drei weltlichen Konigswiihler mit
Erzamtsymbolen

dritte Rethe: je 5 weitere geistliche und weltliche
Konigswiihler.

Statuenreihe vom Aachener Rathaus, ca. 1273,
(Aufnahme vor 1874).

Quantitativ erreicht die Verwendung des
Kurfiirstenmotivs im 17. Jahrhundert bestimmt
ihren Hohepunkt; dagegen ist die verfassungs-
geschichtliche Relevanz dieser Produkte zuneh-
mend marginal. Sie sind nur mehr schwer als
Bedeutungstriger zu bezeichnen.

6. Die letzten Veranderungen des Kurkollegs
im 18. Jahrhundert und unmittelbar vor der
Reichsauflosung (1806) haben die bildhaften
Darstellungen von «Kaiser und Reich» nicht
mehr erkennbar beeinflusst. Das Thema hatte
sich tberlebt.™

Zuriick an die Anfinge:

Vor der Goldenen Bulle sind bis dato 9 Bild-
denkmale der Konigswihler resp. der spéteren
Kurfiirsten bekannt: Fiir sie insgesamt konnen
die nachfolgenden Interpretationsbefunde auf-
gelistet werden:'s

— Keines dieser Bilddenkmale gleicht einem
anderen — sie weisen erhebliche Unterschiede in
der Anordnung der Kurfiirsten in Hinblick auf
Gesten, Kleidung, Bewaffnung, Heraldik, zere-
monielle Attribute oder Amtszeichen auf.

— Gerade ihre Unterschiedlichkeit macht sie
zu bedeutsamen nichtschriftlichen Geschichts-
quellen.

- Bilddenkmale der Konigswahler, der Kur-
firsten allein, sind die Ausnahme. Meist erfolgt
die Darstellung zusammen mit dem Konig: An-
fangs als die 2 X 3 = 6 ersten an der Kur; ab
1298 als die 7 Kurfirsten. Der édltere Typ—Konig
plus 6 Wihler — begegnet allerdings vereinzelt
auch noch spater.

— Seit dem Jahr 1298 haben wir iiberein-
stimmend Textzeugnisse, die von «churfuer-
sten» und von deren «collegium» sprechen,
sowie Bilddenkmale, die die 7 Kurftirsten zeigen.

— Nicht gestiitzt wird durch die Bilddoku-
mente die sog. Erzimtertheorie, wonach die Erz-
dmter zum Wahlrecht der Kurfiirsten geftihrt
hitten. Nur in einem der neun iltesten Bild-
denkmale — in den Bilderkodices des Sachsen-
spiegels —werden die Amter iberhaupt erwahnt.
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Eine kausale Abhingigkeit des Wahlrechts vom
Amt ist damit jedoch nicht belegbar.

- Auffallig ist, dass die Kurfiirsten meist -
bewaffnet dargestellt werden. Die Wahlhand-
lung wird durch Handgesten angedeutet; sie soll-
te eine friedliche Entscheidung iiber die Nach-
folge ausdriicken. Zwei Bilddenkmale in Iralien
verweisen auf friedliche Zeugenschaft tiber die
Rechtmassigkeit der durchgefiihrten Wahl.

— Unterschiedlich war auch die Aussenwir-
kung der Bilddenkmale: Die Urkunden von 1298
kamen nur wenigen unter die Augen; wahr-
scheinlich erreichten auch die Bilderhandschrif-
ten des Sachsenspiegels nur eine begrenzte Of-
fentlichkeit. Ahnliches ist auch fiir das sog. Bal-
duineum festzuhalten. Aller Welt sichtbar waren
dagegen die Aussenfassaden in Aachen und
Mainz sowie die beiden Monumente in den
Domen von Monza und Pisa. Auch das Ziircher
Fresko war einer weitern Offentlichkeit zu-
ganglich.

— Erkennbar ist die Publikationsfunktion
der Bilddenkmale: Sie fiithrten vor wer die
Wihler und Gewahlten waren, wobei die Kur-
fursten des Sachsenspiegels wie die Gesamtfiir-
stenschaft zu votieren hatten. Sie waren nur die
ersten bei der Kur.

— Unverkennbar war die Reprdisentations-
funktion dieser Bilddenkmale. Fast «stellvertre-
tende Herrscherbilder», nahmen sie jene Aufga-
ben wahr, die in reinen Erbmonarchien das Herr-
scherportrat, die Bildreihe oder die Genealogie
einer Dynastie tbernahm. Gegentibergestellt
dem Einzelbild eines Monarchen als Alleinherr-
scher stellen Konig und Kurfursten im gemein-
samen Bild gleichsam ein «kollegiales Staats-
oberhaupt» vor.

— Ahnlich, wie die Kénigs- und Fiirstenrei-
hen, der Stammbaum, einen Mythos, die Legiti-
mitit in der dynastischen Sukzession aus-
driicken wollen, will das Bild von Konig und
Kurfursten zusammen diese dhnlich wie die An-
gehorigen eines Dynastenverbandes darstellen:
Das Wahlgeschehen wird als Familieninternum
vorgestellt. Diese Deutung macht aber die Her-
anziehungeines noch relativ jungen, auf den For-
schungen von Armin Wolf entscheidend auf-
bauenden Aspektes der Verfassungsgeschichte
erforderlich: die Rekonstruktion der Verwandi-
schaftsverhaltnisse von Wihlern und Gewahlten
bei jeder Wahl. Langjihrige genealogische For-
schungen konnten belegen, dass «...der Kreis der
weltlichen Konigswahler und spateren Kurfur-
sten einerseits und der Kreis der Repriasentanten
der Tochterstamme des Konigshauses anderer-
seits identisch waren...»'® Damit wendet sich
Wolf gegen die die Konigswahl lange be-
herrschende Lehre vom «Prinzip der freien
Wahl». Glaubhaft kann er belegen, dass sich der
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Kreis der Wahlberechtigten nach Maximen des
«Geblutsrechtes» zusammensetzte: Sowohl Ab-
stammung vom ersten Konig (Karl d. Grosse als
erster Kaiser und Heinrich L. als erster Konig
kommen hier in Frage) als auch Verwandtschaft
sind die Kriterien, nach denen das Kurkolleg re-
krutiert war. Uber mehrere karolingische und ot-
tonische Tochterstimme legitimiert, stellen sich
die Konigswahlen durch das Kurkolleg als
«...Entscheidungen iiber komplizierte Erbfille...»
in einem konigsverwandten Kreis dar, «...die wie
Miterben am Reich anzusehen sind...» "

Diese Deutungen sind den Bilddenkmalen als
solchen nicht abzugewinnen. In der Zeit ihrer
Anfertigung waren allerdings diese Zusammen-
hange bekannt; die genealogischen Forschungen
der jungsten Gegenwart haben sie wieder pri-
sent gemacht.

Die vor der Goldenen Bulle entstandenen 9
bildhaften Darstellungen der Kurfiirsten, deren
verfassungsgeschichtlicher Gehalt erheblich ist,
werden nachfolgend beschrieben und kommen-
tiert: Dabei kann auf die hier in Anm. 6 zitierte
Arbeit von Wolf zurtickgegriffen werden, der die
9 behandelten Darstellungen auch im Bild do-
kumentiert. Dabei werden auch einige Begriffe,
die zur Interpretation des Rorschacher Kurfiir-
stenfrieses erforderlich sind, vorgestellt:

1. Unbestritten die alteste davon ist die sei-
nerzeit an der Aussenfassade des Aachener Rat-
hauses angebrachte Statuenreihe, die mit der
Wahl Rudolfs von 1273 in Zusammenhang ge-
bracht wird: in der Mitte der wahrscheinlich eine
Lanze haltende Konig und zu seinen Seiten die
jeweils drei ersten an der Kur. Erkennbar je drei
geistliche und drei weltliche Konigswihler; die
geistlichen (heraldisch) rechts, die weltlichen
links — alle ohne Erzamtsymbole.

Die Originale sind seit 1945 verschollen — wir
verfiigen tber die Aufnahme von 1874.'

2. Die Ahnlichkeit mit der bekannten Szene
aus Sachsenspiegel — Landrecht III, 52, 1 — ist
auffillig: der Konig in der Mitte von drei geist-
lichen und drei weltlichen Wihlern; hier mit
deutlicher Handgebarde.

Die drei ersten an der Kur sind hier ohne Erz-
amtsymbole abgebildet; diesen begegnet man
erst in Sachsenspiegel Landrecht III, 57, 2, wo
in der dritten Reihe deutlich auch die bei der Ko-
nigswahl beteiligten weiteren geistlichen und
weltlichen Fursten in Erscheinung treten. An die-
ser Stelle wird dem Bohmenkonig das Kurrecht
zwar abgesprochen — das Mundschenkenamt
aber verbleibt ihm. Hier ist auch erstmals — Boh-
men abgezogen — die iibliche Abfolge der Ko-
nigswihler zu Seiten des Konigs erkennbar.

Gegen die Erzamtertheorie wird angefihrt,
dass die drei geistlichen Kurfiirsten hier noch
ohne Erzamt sind.

8o

Die tiiberkommenen Bilderhandschriften des
Sachsenspiegels leiten sich alle von einem nicht
mehr erhaltenen Archetyp ab, der 1292/95 aus
der Zeit Adolfs von Nassau stammt und die
zweitilteste bekannte Darstellung der Konigs-
withler gebildet hat.™

3. Als erstes Bilddenkmal aller sieben Kur-
fursten wird das Frankfurter Wabldekret fiir
Albrecht I. vom 28.7.1298 angesehen: die erste,
von sieben Kurfiirsten ausgestellte Urkunde. Die
Figuren der Siegelreihe bilden die dlteste erhal-
tene Darstellung von sieben Kurfursten. Bei die-
ser Urkunde, die sich an die Reichsangehorigen
wendet und sie zur Anerkennung Albrechts als
Konig auffordert, siegelt der Bohme mit. Auf-
fallig, dass sein Siegel an der Parallelurkunde
vom selben Tag, die die Wahlmitteilung an den
Papst zum Thema hat, fehlt.

Die Frankfurter Wahlanzeige wurde schon
als Griandungsurkunde des Kurkollegs vor 1356
bezeichnet; ab 1298 findet sich der Terminus
«churfuersten» und ist von einem «collegium»
die Rede. Auf Albrechts erstem Hoftag, 1298,
kam es auch erstmals nachweislich zur Aus-
tbung der Erzamter durch die vier weltlichen
Kurfiirsten; der Bohme versah dabei das Schen-
kenamt.>

4. Gleichfalls mit Albrecht I. in Verbindung
gebracht wird das Fresko aus dem Haus Zum
langen Keller in Ziirich, das den Konig inmitten
von sieben Kurfursten zeigt — die geistlichen
rechts, die weltlichen links; jeweils mit Wappen
und Schriftbezeichnung ausgewiesen. Das Fres-
ko weist erhebliche Verluste auf. Erzamtattri-
bute fehlen sichtlich.>'

5. Das Grabmonument Kaiser Heinrich VII.
in Pisa — er verstarb 1313; das Grabmonument
wurde 1315 aufgefihrt — ist nur bruchstiickhaft
und nicht in situ Gberkommen. Es entspricht
dem tradierten Schema: die jeweils drei ersten an
der Kur, denen eine Legitimationsfunktion fir
die Wahl des ersten Luxemburgers zuerkannt
wurde. Lange wurde es fehlgedeutet als Hein-
rich VII. und seine Rite. Die erhaltenen Figuren
lassen nur erkennen, dass die weltlichen Wahl-
fursten kurzes Gewand und langes Haar trugen,
die geistlichen dagegen kurzes Haar und lange
Kleidung.**

6. Die nach einem ca. 1313 — 1340 entstan-
denen, nicht tiberkommenen Hyparchetyp an-
gefertigte sogenannte Oldenburger Handschrift
des Sachsenspiegels von 1336 hat Landrecht II1,
52, 1 zum Thema und zeigt den Konig inmitten
der um ihn gruppierten wahlenden sechs
Fiirsten, von denen vier mit Handgebirden
wihlend auf ihn weisen; zwei setzen ithm die
Krone auf. Erstmals werden hier der Konig und
die Konigswahler heraldisch genau bezeich-
et =

1298: Die beiden verfassungsgeschichtlich relevan-
ten Urkunden anldsslich der Wahl Albrechts von
Osterreich: eine mit den Siegeln aller siecben Kurfiir-
sten; bei der zweiten fehlt Bohmen. Die erste Siegel-
reihe bildet die alteste bekannte Darstellung von
sieben Kurfiirsten.

Kaiser und Reich als Motiv einer Saaldekoration:
Schloss Goldegg in Salzburg - 1536 wird im Bild-
programm des Wappensaales an prominenter Stelle
der aus 137 Wappenfeldern im Geschmack der Re-
naissance gebildeten Wappendecke — davon 6o Fel-
der eine Umsetzung der Quaternionenidee — die
Gruppe der kurfiirstlichen Wappen (die geistlichen
Wabhlftrsten erganzt durch den Podesta zu einer
Quaternione) angebracht.

Vor Abnahme der Wappendecke Mitte 19. Jh. wurde
die Anordnung der einzelnen Felder durch /. Riisse-
mayr in einer Gouache festgehalten (Original SCA
Salzburg). Danach konnte die Wiederherstellung des
Originalzustandes erfolgen.






7. Eindeutig aus den Tagen Ludwig des Bai-
ernetwavon 1330 stammen die Sandsteinreliefs,
die vormals den Zinnenkranz des Kaufhauses
der Stadt Mainz zierten.

Sie zeigen den Konig und sieben Kurfursten
etwa lebensgross. Ihre Anordnung wurde knapp
vor dem Abbruch des Gebdudes 1812 durch eine
Zeichnung festgehalten. Heute werden die Ori-
ginale im Landesmuseum verwahrt; ein Ol-
gemilde vom spaten 18. Jh. vermittelt den ur-
sprunglichen Zustand. Sie bildeten die ubliche
Reihe; auffillig dabet ist die Darstellung auch
der Wahlbischofe in Watfen. Wolf bringt das mit
dem Kurverein von Rhense, 1338, in Verbin-
dung und deutet das Monument als Demon-
stration der Kurfursten zugunsten des von ihnen
gewihlten Konigs gegen papstliche Approbati-
onsanspriiche.*

8. Erzbischof Balduin von Trier, Kurfirst
und Bruder Heinrich VIL, hat eine Geschichte
Heinrich VIL verfassen und durch lavierte Fe-
derzeichnungen illustrieren lassen. Eine Minia-
tur zeigt dabei die Konigswahl (die untere
Szene), wobei die Konigswihler — hier ohne
Konig abgebildet — durch Wappen bezeichnet
sind. Die drei geistlichen davon sind zudem
durch rote Kappen erkennbar. Der Wahlvorgang
- durch Handgebirde angedeutet — ist ein fried-
liches Geschehen. Keiner ist in Waffen. Auffal-
lig ist hier die Durchbrechung der sonst schon
etablierten Abfolge.

Diese Darstellung wurde als Vorgriff auf den
1356 kodifizierten Zustand gedeutet — Kurfiirsten
ohne Konig bedeute das Kollegium in dessen
voller Souverdnitit: Das ist der Wahlvorgang.s

9. Das letzte in dieser Abfolge von frithen
Bilddokumenten des Kurkollegs von erheblicher
verfassungsgeschichtlicher Relevanz ist das
Marmorrelief der Kronung eines Konigs durch
den Archipresbyter von Monza in Anwesenheit
von 6 Kurfursten. Wie in der Oldenburger Bil-
derhandschrift wechseln sie ab, je ein geistlicher
folgt einem weltlichen Konigswihler.

Das Monument wird mit etwa 1350 datiert
— also knapp vor der Goldenen Bulle. Damit
wire auch die Siebenzahl des Kollegs gewahrt:
Der hier Gekronte, Karl IV. als Konig von Boh-
men selbst einer der Kurfirsten, wurde 1355 als
soeben in Rom zum Kaiser Gekronter in Monza
erwartet. Dieses Relief wire durchaus damit in
Verbindung zu bringen: Monza konkurrierte mit
Mailand um die lombardische Kronung.

Das Monument konnte durchaus der Propa-
ganda gedient haben; auch die erwartete Ge-
genleistung ist dem Programm abzulesen. Am
rechten Bildrand folgt der Markgraf von Bran-
denburg Vertretern der Commune Monza die
beiden erneuerten Privilegien der Stadt aus. Die
Anwesenheit der Kurfursten sollte sichtlich die
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Legitimitat des Kaisers bezeugen und damitauch
die Rechtmaissigkeit der Privilegien der Stadt
Monza.**

Die Abhandlung des Kurfiirstenkollegs als
Motiv bildhafter Darstellung muss dem Um-
stand Rechnung tragen, dass es im weiteren Fort-
gang der Geschichte zu einer dramatischen Stei-
gerung der Verwendung dieses Bildprogramms
gekommen war. Durch die grosse Zahl von Dar-
stellungen ist es nur moglich, den Weg unseres
Bildprogramms durch die Geschichte schwer-
punktmissig nachzuzeichnen; allein aus der
zweiten Halfte des 14. Jahrhunderts, im An-
schluss an den Erlass der Goldenen Bulle, sind
bereits mehr bildhafte Darstellungen des Kur-
kollegs bekannt als von den Anfingen bis dort-
hin. Im Zusammenhang damit und mit der wei-
teren Entwicklung wurde sogar von «Kurfur-
stenpropaganda» gesprochen.*

Zum  bisher chronologischen
Aspeket sollen jetzt einige typologische Gesichts-
punkte treten:

Mitder Verbreitung des Kurftirstenmotivs hat

dominant

sich ein Anordnungsschema durchgesetzt, das
die drei geistlichen Kurfiirsten heraldisch rechts
vom Kaiser in der Abfolge Mainz — Koln = Trier
reiht; heraldisch links davon folgen aufeinander:
Bohmen — Pfalz — Sachsen — Brandenburg.

Mit wenigen Ausnahmen wird das fir Dauer
die tibliche Abfolge. Dem lag die Sitz-, Stimm-
und Prozessionsordnung zugrunde, wie sie die
Goldene Bulle 1356 zur Vermeidung kunftiger
Konflikte fixiert hatte.*®

Gleichfalls in der Goldenen Bulle war der
Kanon der Erzimter festgeschrieben worden.
Die drei Wahlbischofe waren Erzkanzler fir
Deutschland, Ttalien und Burgund. Den weltli-
chen Kurfursten wurden folgende Erzamter zu-
geordnet: Bohmen = Erzmundschenk; Pfalz =
Erztruchsess; Sachsen = Erzmarschall; Branden-
burg = Erzkammerer.*

Bei den jetzt vermehrt einsetzenden bildhaf-
ten Darstellungen des Kurkollegs, meist um den
in der Mitte befindlichen Kaiser angeordnet,
werden die figiirlichen Darstellungen der einzel-
nen Kurfiirsten entweder durch Wappen des je-
weiligen Kurlandes, eine schriftliche Benennung
oder — was besonders beliebt war — durch ein
Attribut des jeweiligen Erzamtes spezifiziert. Bei
den bildhaften Darstellungen begegnen diese
Moglichkeiten der Bezeichnung in unterschied-
lichen Kombinationen; vereinzelt wurden sie
auch kumulativ verwendet.

Die Darstellung des Kaisers und des Kurkol-
legs allein durch Wappenfriese findet sich da-
neben zusitzlich.:

Mit kleinen Durchbrechungen war der
Kanon der Erzamtsymbole schon relativ frih

entfaltet: Bohmen — Becher, Pokal; Pfalz — Schiis-
selny Tucher (Servietten); Sachsen — Schwert
Brandenburg — Schlissel.

Die geistlichen Kurftursten wurden gerne
durch von ihnen gehaltene Urkundensiegel oder
durch Schriftrollen als Kanzler ausgewiesen.

Bei den weltlichen Kurfirsten begegnet der
Konig von Bohmen oft als einziger mit einer
Krone. Auch Gewandung und Kopfbedeckung
geben Hilfe bei der Bildexegese: Die drei geistli-
chen Kurfirsten tragen durchwegs geistlichen
Habit; oft eine Bischofsmitra. Die weltlichen
Kurfiirsten sind — Bohmen abgezogen — mit un-
terschiedlich gestaltetem Kurhut bedeckt.s

Die derart ausgewiesenen Kurfiirsten begeg-
nen gemeinsam mit dem Reichsoberhaupt -
«Kaiser und Reich» —als beliebtes Motiv bei der
Ausgestaltung von kommunalen Baulichkeiten
der Reichsstadte — mehrfach auch an Brunnen.
Gerne wird dieses Bildprogramm in Reprisen-
tationsgebduden der Pralatenstaaten des alten
Reiches verwendet. Es fillt auf — gleichsam ein
topographischer Gesichtspunkt —,; dass gerade
jene politischen Gebilde, denen Reichsnihe zur
Selbstbehauptung von Vorteil war — eben die
Reichsstadte und im konfessionellen Zeitalter
verstarkt die geistlichen Furstentimer —, dieses
Bildprogramm bevorzugt zur Darstellung brach-
ten. Eine gewisse Parallele zum «Kaisersaal» ist
erkennbar. Ebenso sind der Rechtsgehalt der
Darstellungen und die politischen Zielsetzungen
ihrer Verwendung in den meisten Fillen evi-
dent.s*

Typologische Aspekte ergeben, dass die
Bilddenkmale in und an offentlichen Gebau-
den tberwiegend statisch konzipiert sind. Die
Reprisentations- und Legitimationsfunktion
herrscht vor; hier wird kein Geschehen berich-
tet; das Handlungselement fehlt.

Ab Ende des 14. Jahrhunderts kommt es
mehrfach zu einer Erweiterung des ikonogra-
phischen Programms: So werden bei dem etwa
1390 fertiggestellten «Schonen Brunnen» in
Niirnberg im ersten Geschoss die sieben Kur-
fiirsten paarweise mit den neun Helden an acht
Pfeilern situiert. Darunter sitzen um den acht-
seitigen Brunnentrog paarweise sechzehn schrei-
bende Gestalten: die acht grossen antiken Phi-
losophen, die vier Evangelisten und vier Kir-
chenviter.

Auch die Aussenfront des Rathauses von Bre-
men, vor 1407 fertiggestellt, tragt an der Haupt-
front lebensgross die Figuren von Kaiser und
sieben Kurfursten; an der Schmalseite befinden
sich Propheten. Propheten und Heroen in Ver-
bindung mit dem Kurfiirstenmotiv begegnen
noch mehrfach.

Im 15. Jh. sind es vor allem die Rathduser der
Reichsstidte, die zu Trigern des Zyklus «Kaiser



l\ms.cr und Reich als Motiv des Kunsthandwerks:
Kurfiirstenkachel vom Kachelofen im Kloster Maria
Plain bei Salzburg; spates 17. Jh.

Kurﬁirsrentellcr, Zinn im Reliefguss, Mitte 17. Jh.,
SCA Salzburg.

und Reich» wurden; mehrfach wurde dabei die
Zahl der Figuren erweitert. Prominent zu nen-
nen sind hier die Rathduser von Ulm, Esslingen
und Uberlingen. +

Im Haus der Weber in Augsburg waren an
der Wandvertifelung der Kaiser und die sieben
Kurfursten abgebildet — die 1457 angefertigten
Bilder befinden sich heute in Minchen im
Bayerischen Nationalmuseum. Auch in dieser
Augsburger Zunftstube standen sie wie auch an-
derswo mit den neun guten Helden, mit Pro-
pheten und Philosophen in einer Reihe — nach
H. Boockmann, «...ganznahe also, aber zugleich
die fernen Gestalten einer moralischen eher als
politischen Welt...» s

Neben der Ausstattung von offentlichen Ge-
bauden findet sich das Motiv «Kaiser und
Reich» —als «Reich» des Kurkolleg in seiner Ge-
samtheit verstanden — zunehmend auch in gra-
phischen Gestaltungen: Es begegnet anfianglich
als Miniaturen; spater vermehrt in heraldischen,
historischen und juristischen Texten. Ab erwa
1450 setzt eine Flut von Holzschnitten zu die-
sem Thema ein — die grosse Zahl von Frith-
drucken fordert seine Verbreitung. Zugleich be-
ginnen bildhafte Darstellungen von Kaiser und
Kurfiirsten als geschitztes Motiv des Kunstge-
werbes aufzutauchen; die gewerbsmissige Ver-
breitung fordert die Popularitit des Motivs.

Bei Buichern werden tiber lange Zeitraume
hinweg die gleichen Bildstocke verwendet, so
dass ein Einfluss der geschichtlichen Entwick-
lung des Kurkollegs nicht moglich ist. Das fihr-
te im weiteren Fortgang zu einem Auseinander-
triften von Inhalt und Bedeutung des Motivs.
Der gleiche Effekt wurde durch die serienmissi-
ge Fabrikation von Kurfursten- und Reichsad-
lerhumpen bewirkt. Eine Interpretation dieser
Darstellungen auf die historisch-verfassungs-
geschichtlichen  Gegebenheiten ihrer Entste-
hungszeit eriibrigt sich bei den meisten dieser
Produkte. Dennoch sei angemerkt, dass sich hier
ein Forschungsfeld eroffnet, das noch Uberra-
schungen bereithalt.

Die Herstellung vor allem von Werken, die
das Rechts- und Gerichtswesen betreffen und
gerne das Motiv Kaiser und Kurfirsten verwen-
den, steuerte in den Tagen Kaiser Maximilians
einem Hohepunktzu. Erganzt wurde dessen Ver-
breitung durch die Zunahme der Einblatt-
drucke, die Maximilian fir seine Eigenwerbung
gezielt eingesetzt hat.™

Dabei fillt auf, dass die Zahl der Darstellun-
gen von Kaiser und Kurftrsten nach dem System
der Quaternionen, wie es im Uberlinger Rat-
haussaal in einer kaum zu Gibertreffenden kunst-
lerischen Gestaltung umgesetzt wurde, zwischen
1490 und 1520 merklich anschwillt. Das Kon-
zept der Quaternionen oder auch der Quatuor-

virate hat eine ausfuhrliche Erorterung nach sich
gezogen:

Schon Ludwig Volkmann hat in seiner 1934
dem Uberlinger Rathaussaal gewidmeten Mo-
nographie diesen inhaltlich der ITkonographie
der deutschen Reichsstande zugeordnet, wenn er
ausfithrt, dass sein programmatisches Konzept
«...die standische Gliederung des Heiligen Ro-
mischen Reiches deutscher Nation in je vier her-
vorragenden Vertretern unter dem Schutz Chri-
stiund der Lokalheiligen in einem figurenreichen
Zyklus zur Darstellung bringt».”

Nach der Quaternionenkonzeption wurde
die stindische Gliederung des Reichs durch je
vier gesondert hervorgehobene Vertreter der ein-
zelnen Stande dargestellt und nach streng hier-
archischen Gesichtspunkten sowie meist auch
nach dem Prinzip der Symetrie geordnet. Diese
Quaternionenidee war eine Darstellungsart, die
in einer kaum uberschaubaren Vielzahl von
literarischen und bildhaften Ausformungen das
Reich als hierarchisch geordnetes und standisch
durchstrukturiertes Gesamtsystem sichtbar zu
machen versuchte.®

Sie stellt ein Rechtsaltertum dar, das (so Sten-
gel) vom 15. bis 18. Jahrhundert das deutsche
Staatsrecht «unsicher» gemacht hat.>

Nachdem es auch in jiingster Zeit wiederum
mehrfach Gegenstand von Untersuchungen ge-
wesen ist, bleibt die Beurteilung dieses Systems,
was sein Herkommen und seine urspringliche
Bedeutung betrifft, weiterhin teilweise offen.
Seine Bewertung schwankt zwischen einer ernst-
zunchmenden Angelegenheit und einer «...jeder
historisch-rechtlichen Grundlage entbehrenden
Spielerei  des ausgehenden  Mittelalters...»
(Gritzner)*. Nach wie vor gilt die Darstellung
im Frankfurter Romer von etwa 1415 als frithe-
ster Beleg fiir die Quaternionen. Der etwa 1460
von Peter von Andlau verfasste «Libellus de
Caesarea monarchia ad Fridericum tertium, sive
de Imperio Romano Germanico» enthalt die
einldsslichste Darstellung in Verbindung mit
dem Gedanken von der translatio imperii in
Germanos. Die bekannteste bildhafte Darstel-
lung des Themas findet sich in Hartmann Sche-
dels Weltchronik, Nurnberg 1493; sie erfolgt
durch zwei doppelblattgrosse Holzschnitte.

Die hier erkennbare Zahlenmystik mit der
Vierzahl stiitzt die von Stengel vorgetragene
These, dass das Quaternionensystem schon
lange vor der Goldenen Bulle entstanden sein

musste. Seine Anfinge werden von Stengel in das
13. Jh. zuruckdatiert, mit der Heerschildord-
nung in Verbindung gebracht und stammen
nicht aus dem Bemuhen, «...die staatsrechrliche
Struktur des Reiches zu veranschaulichen...»,
sondern aus dem Anliegen, «...eine klassifizie-
rende Einteilung des Adelsstandes zu bieten...»+
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Die Entfaltung und Weiterbildung des Qua-
ternionensystems erfolgt jedoch deutlich paral-
lel zur Entstehung des Kurkollegs. Weiter-
fihrend und verbindend ist dabei die mystische
Vierzahl: Wire das Kurkolleg schon bei Entste-
hung der Quaternionenidee konstituiert gewe-
sen, wiirden die vier (!) weltlichen Kurfiirsten als
bevorzugte Saulen und Sttitzen von Kaiser und
Reich gewiss nicht fehlen!

In literarischen und bildhatten Darstellungen
der Quaternionen beginnen die Kurfursten aber
erst im 15. Jh. einzudringen.+*

Dabei ist etwa ab 1470 die Verbindung des
Reichsadler
nachweisbar — der Quaternionenadler hat we-

Quaternionensystems mit dem

senhaft zur Popularisierung des Systems beige-
tragen.

Auffillig fehlen bei den ersten Quaternio-
nendarstellungen — so auch im Frankfurter
Romer — die Kurfursten als eigener «Stand».
Deren Integration als Kollegium ins Quaternio-
nensystem erfolgte erst spater im 15. Jh., wobei
sie in doppelter Hinsicht ausserbalb des Sche-
mas stehen:

In den Darstellungen des Quaternionenadlers
fallc auf, dass die kurfirstlichen Wappen durch
ihre waagrechte Anordnung im Widerspruch zu
der sonst dem Verlauf der Federn senkrecht fol-
genden Aufreihung der Symbole fir die tibrigen
Stande stehen.

Ein weiteres Problem ergibt sich daraus, dass
bei Aufnahme des gesamten Kurkollegs das

Schema der Vierzahl nicht konsequent verfolg-
bar ist: Vier weltlichen standen nur drei geistli-
che Kurfursten gegeniiber.

Man behalf sich indem man je nach Darstel-
lungsart den geistlichen Kurftrsten das Wappen
des «Podesta zu Rom» zugesellte, um diese Qua-
ternione zu erginzen; oder indem man bei por-
trathafter Darstellung — wie etwa in Rorschach
—die Bildnisse der drei geistlichen Kurfiirsten mit
dem des Kaisers optisch zu einer Quaternione
zusammenfasste.+

Spuren von derartigen Bemithungen sind im
Uberlinger Rathaussaal nicht anzutreffen: Hier
stehen, der Wirklichkeit entsprechend, den vier
geistlichen nur die drei weltlichen Kurfirsten
gegeniiber — es ist ein Indikator fir den Genius
des Jakob Russ, dass durch sein Kénnen diese
Durchbrechung des sonst hier verfolgten
Rhythmus nicht ins Auge fillt. Auch das Grab-
monument Friedrichs III. in Wien, dessen Kur-
firsten hier in Auswahl erstmals in Farbe gezeigt
werden, verzichtet auf den Podesta.+

Die genannten Bilddenkmale waren schon
fertiggestellt, bevor die Verwendung des Kur-
firstenmotivs ihrem quantitativen Hohepunkt
zustrebte. Das geht ab dem 16. Jh. eindeutig mit
einer Verflachung des verfassungsrechtlichen
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Gehalts dieser Produkte einher. Aussagen zur
Entstehung und Weiterentwicklung des Kurkol-
legs sind ihnen kaum mehr entnehmbar; eine
monographische Arbeit, die sich mit der kaum
zu bandigenden Falle des jetzt in Frage kom-
menden Stoffes auseinandersetzt, steht noch aus.
Dennoch sind in der grossen Zahl von Umset-
zungen des Kurfurstenmotivs noch beachtliche
Leistungen und auffillige Besonderheiten fest-
stellbar:+s

Das Kurfirstenmotiv begegnet ab dem 16.
Jh. kaum mehr qualititsvoll in Baulichkeiten:
Die politische Bedeutung der Reichsstadte ist
zuriickgegangen; auch die geistliche Staatenwelt
hat im konfessionellen Zeitalter zunehmend an-
dere Ausdrucksformen ihrer Selbstdarstellung
gewihlt.

Um so mehr tberrascht es, dass im st.galli-
schen Rorschach, einer Nebenresidenz der
Furstibre, nach dem «Klosterbruch» —einer exi-
stentiellen Erschutterung der Pralatenherrschaft
— im spatgotischen Festsaal von Stift Mariaberg
in qualitdtsvoller Renaissancemalerei ein Kur-
furstenfries angebracht wurde, der mit 1540 da-
tiert ist. Dieser Fries soll hier erstmals in Farbe
in seinen erhaltenen Partien vorgestellt und in-
terpretiert werden.+¢

Gleichfalls aus St.Gallen stammen zwei Glas-
scheiben von 1585, die den Furstabt Otmar
Kunz zeigen: die eine, wie er vor dem Papst
kniend diesem den Eid leistet; die zweite, die die
Belehnung durch Maximilian II. mit den Rega-
lien zum Thema hat.

Auf beiden Scheiben stehen hinter Papst und
Kaiser jeweils deren Wahler: die Kardinale und
die Kurfirsten — die Legitimationsableitung ist
evident.+

Es tberrascht auch, dass trotz Vorliegens
einer qualitidtsvoll ausgestatteten Monographie
bisherim einschlagigen Schrifttum der Rittersaal
von Schloss Goldegg im Salzburgischen noch
nicht Eingang gefunden hat: 1536 hatte ein An-
gehoriger des Salzburger Landadels diesen Saal
«...machen und malen lassen...», der seinesglei-
chen sucht: Die gewdlbte Decke im Saal besteht
aus 107 meist quadratischen Feldern, die insge-
samt 137 Wappen enthalten. 6o davon sind eine
Umsetzung der Quaternionenidee; ausgerichtet
ist das ganze Bildprogramm auf eine zentrale
Mitte, in der sich Kaiser und Kurfiirsten durch
Wappen vorgestellt befinden.+

Unbegreiflich ist auch, dass das unbestritten
bedeutendste  spatmittelalterliche  Hochgrab,
Kaiser Friedrich III. Grablege in St. Stephan in
Wien, bisher soviel wie gar nicht in die Uberle-
gungen zu «Kaiser und Reich» mit einbezogen
worden ist. Darstellungen von Kurfirsten dieses
Grabes werden hier ein erstes Mal in qualitats-
vollen Farbreproduktionen vorgestellt.+

Hochgrab Kaiser Friedrich 111
St.Stephan in Wien, 1467-1480.

Im Figurenzyklus, der im Sinne des liturgischen
Totengedenkens in einem Prozessionsptad um die
hochautragende Tumba in einer umfriedenden
Arkatur angeordnet ist, begegnen unter anderen
Dokumentationen der imperialen Kaiserwiirde auch
die Kurfiirsten. Das aus Adneter Marmor (bei Salz-
burg gebrochen) gefertigte Grabmonument hat ein
Gewicht von 44 Tonnen.

Blick auf das Grabmonument von Nordost.
Nordost-Ecke — Detail.
Kurfiirst von Trier.

Kurfiirst von Sachsen.






Abgesehen von derartigen Ausnahmeerschei-
nungen zu Ende des Mittelalters und aus dem
16. Jahrhundert verlagerte sich die Verwendung
des Kurfurstenmotivs zunehmend auf den Be-
reich der Massengraphik und des Kunsthand-
werks.

Holzschnitte in grosser Zahl, Kalenderblit-
ter, die die Kurfursten als Fries an die Spitze stell-
ten, Kartenspiele; auch Wappenbiicher sind hier
zu nennen. Der Kupferstich bemachtigt sich zu-
nehmend dieses Motivs. Zahllos sind die Trink-
gefdsse, die mit «Kaiser und Reich» geschmiickt
wurden: Kurfurstenkriige, Reichsadlerhumpen,
Glaser... Auch Zinnteller haben dieses Motiv fiir
Serienproduktion verwendet.

Das 17. Jh. setzt diese Entwicklung konstant
fort: dem wechselnden Zeitgeschmack ange-
passt, entstehen diese Produkte in grosser Sttick-
zahl;eine inhaltliche Weiterentwicklung des Bild-
motives selbst ist dabei kaum mehr festzustellen.
Kupferstiche und Holzschnitte werden anlisslich
von Wahlen und Kronungen in grossen Serien
verlegt — dass dabei alte Vorlagen unreflektiert
verwendet wurden, tberrascht kaum.s

Der Niedergang fihrt noch weiter nach
«unten».

Auch dafiir Belege aus dem Salzburgischen,
die hier erstmals in diesem Gesamtzusammen-
hang erwihnt werden:

Im 17. Jh. hat die damals bedeutende Salz-
burger Hafnerkunst «Kurfurstenofen» angefer-
tigt: Der Kaiser und durchwegs 6 Kurfiirsten (die
Situation des konfessionellen Zeitalters wirke
hier sichtlich nach), kraftvoll modelliert hoch zu
Ross, werden als beliebte Serie fur Kachelofen
verwendet.

Der Zufall hat uns die Model einer derarti-
gen Serie wieder finden lassen; aus anderen ver-
gleichbaren Serien haben sich mehrfach grun-
glasierte Sarze derartiger Hafnerware erhalten.

Fur die inzwischen eingetretene vollige Sinn-
entleerung zeugt aber der im Kloster Maria Plain
bei Salzburg aufgestellte imposante Ofen aus
dem spateren 17. Jh.: Er verwendet aus der Serie
das Motiv der Kurfiirsten in unterschiedlichen
Darstellungen auf insgesamt 48 Kacheln, wobei
ein Gurteil der Kurfiirsten nicht naher bestimm-
bar sind. Eine Kachel, die das zentrale Motiv des
Bildprogramms «Kaiser und Reich», eben den
Kaiser, zum Thema hitte, fehlt hingegen vollig.
Damit ist gleichsam eine endzeitliche Situation
erreicht und bezeichnet. Vom urspriinglichen
Bildsinn, vom rechtlichen Gehalt des Motivs
«Kaiser und Reich», hat sich nichts mehr erhal-
ren.’’

Bis zum Ende des Reiches hat sich die bildhafte
Darstellung von Kaiser und Kurfursten in meh-
reren Entwicklungsschiiben vollzogen:
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Am Anfangstehen die Bilddokumente, die die
Entwicklung und Konstituierung des Kurkollegs
zum Thema hatten. Thnen ist gemeinsam, dass
sie. bewusst die Offentlichkeit suchten oder
Rechrstexte von verfassungsrechtlichem Gehalt
begleiteten: Der rechtliche Bildsinn ist evident,
sie sind Bedeutungstrager. Mit der Institutiona-
lisierung von «Kaiser und Reich» begann die
massenhafte Umsetzung dieses Bildprogramms
in den unterschiedlichsten Techniken und An-
wendungszusammenhingen — der Rechtsgehalt
verflacht zusehends und degeneriert teilweise zu
einem Ornament des Kunsthandwerks. Offent-
lichkeit ist dadurch belanglos geworden.

Der wiederaufgefundene Rorschacher Kurfiir-
stenfries, der den Anlass zu dieser Gedanken-
abfolge gegeben hat, ist ein Dokument aus der
Zeit der Hochblute der bildhaften Darstellun-
gen von Kaiser und Kurfursten. Er soll hier
gesondert publiziert und rechtsikonographisch
interpretiert werden.

Obwohl die Mariaberger Reprasentations-
raume aus dem 16. Jh. durch die Um- und Ein-
bauten der Barockzeit viel von ihrer urspringli-
chen Bausubstanz und Ausstattung verloren hat-
ten, blieb genug erhalten, um das Ausserge-
wohnliche des vormaligen Ausstattungskonzep-
tes zu erkennen:

Die vermutlich in Temperatechnik auf trok-
kenem Verputz aufgetragenen Grisaillenmale-
reien liessen gleich einen mit dem Formenschatz
der Renaissance vertrauten Maler erkennen, den
die Kunstgeschichte unter den Scheibenreissern
der Region (Luzern, Schaffhausen, Zurich...)
vermutet. Noch sind Maler und Auftraggeber
unbekannt; ein bei der Sanierung entdecktes
rechteckiges Schildchen im Friesverlauf verweist
in arabischen Zahlen auf das Entstehungsjahr
1540. Der die Balkendecke des gotischen Saales
im Westfliigel entlanglaufende, in seiner Mittel-
partie zerstorte Fries besteht aus Bildnismedail-
lons und Renaissancegebinden. *

Das eine, noch aus der Bauzeit stammende
Rundbogenportal ist bekront von einer Supra-
porte mit offensichtlicher Legitimationsfunk-
tion: Die Portaleinfassung wird durch eine saf-
tige Renaissanceornamentik gebildet, zeigt auf
Kapitellhohe einen tubablasenden Putto und ist
vom bekronten und umkranzten Reichswappen
tiberhoht, das von den Schilden des Stiftes
(St.Gallen = Bir; Toggenburg = Dogge) flankiert
ist. Diese Wappengruppe wird von aussen ein-
gefasst durch zwei steigende Lowen, die Szepter
und Reichsapfel tragen. Als Standflache dientein
seitlich von Balustern abgestiitzter Architrav; in
der links erkennbaren Nische darunter der schon
erwdhnte Putto. Die Gultigkeit der stift-st.galli-

Sorgtaltig gesicherte und massvoll erginzte Renais-
sancemalerei im Westkorridor des Obergeschosses
von Mariaberg mit Supraporte und Kurfiirstenfries.
Die Abstande der einzelnen Medaillons des Frieses
zueinander sind ebenso wie deren Masse weitgehend
ubereinstimmend. Durchmesser: innen ca. 42 cm,
aussen ca. 52 cm. An verwendeter Farbe dominiert
Grau in Schattierungen, erginzt durch Partien mit
relativ viel Gold - nur vereinzelt (Zungen der
Lowen sowie sparlich im floralen Dekor) Spuren
von Rottonen.



schen Rechtspositionen wird mit dem Reich op-
tisch in eine dramatische Beziehung gesetzt.ss
Unsere weitere und besondere Zuwendung
unter Gesichtspunkten der Rechtsikonologie gilt
aber den Bildnismedaillons, die im Ornament-
band des Spiralfrieses oberhalb und rechts des
Portals erscheinen. Der ikonographische Befund
ldsst «Kaiser und Reich» erkennen: Kaiser Karl
V.und rechts und links von ihm die drei geistli-
cvhcn und vier weltlichen Kurfiirsten: Zudem ist
links des Portals das ins Profil gesetzte vom Kai-
ser abgewendete Jugendbildnis Konig Ferdi-
nands, des jiingeren Bruders des Kaisers, in der
Art einer Medaille angebracht. Es bildet inso-
fern eine Datierungshilfe, als die Umschrift ihn
118 «Ferdinandus rex Romanorum» bezeichnet.
Seine Wahl zum designierten Nachfolger Karls

V. durch die Kurftrsten war 1531 erfolgt; vor-
her kann also dieser Fries nicht enstanden sein.
Als letztes denkbares Entstehungsjahr ist das im
Fries selbst enthaltende Datum 1540 moglich.s+

Unterhalb der Clipei befinden sich Schrift-
rollen, die die jeweils dargestellten Personen
bezeichnen sollten.

Die Kunstgeschichte verweist darauf, dass die
plastisch durchgezeichneten Kopfe in Dreivier-
telansicht oder Profil durchwegs portrathaften
Charakter haben und, mit Ausnahmen, auf den
in ihrer Mitte frontal dargestellten Kaiser aus-
gerichtet sind: Von den geistlichen Kurfirsten
wendet sich der mittlere, der Erzbischof von
Trier, vom Kaiser ab; auch Konig Ferdinand ist
abgewendet dargestellt. Das soll hier unkom-
mentiert vermerkt werden.

Die Vermutung liegt nahe, dass sich fiir alle
dargestellten Personen der Kiinstler zeitgenossi-
scher Vorlagen bedient hat, die bislang nichteru-
ierbar waren. Sie konnen sich in der dem Por-
trat zugeneigten Direr-Nachfolge genauso fin-
den wie unter Kleinmeistern. Ebensogut wie
Stiche kénnen aber auch Schaumiinzen als Vor-
lage gedient haben; an gedruckte Kalenderblitter
ist gleichfalls zu denken. Die Rechtsgeschichte
kann bis jetzt der kunstgeschichtlichen Analyse
ohne Einschriankungen folgen. Sie stimmt auch
der Feststellung zu, dass diese Grisaillenmale-
reien eine zugleich «...dekorative und program-
matische Aufgabe...» zu erfullen hatten.ss

Letztere ist aus der spezifisch St.Gallischen
Geschichte ableitbar, die dem Zeitpunkt vor der
Anfertigung dieser Wandmalereien zuvorliegt:
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Entstehung, Entwicklung und Ausgestaltung
von Mariaberg ist nur so erklarbar.s¢ Letztlich
verdankt  Mariaberg seine Grundung den
Bemithungen von Furstabt  Ulrich  Rosch
(1463—1491), die stiftischen Rechte nach einer
Verfallszeit unter seinen Vorgiangern wieder her-
zustellen. Zudem konnte er 1468 die Grafschaft
Toggenburg erwerben: Der Abt von St.Gallen ist
demzufolge der linderreichste Fiirst in der Eid-
genossenschaft. Abt Ulrich hatte ein geschlosse-
nes Territorium geschaffen — ein echrtes Fursten-
tum — und alle wesentlichen Grundlagen fiir den
St.Galler Prilatenstaat bis zu seinem Untergang
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im napoleonischen Zeitalter. Nur die Neuge-
staltung des Verhaltnisses von Kloster und Stadt
St.Gallen konnte er nicht nach seinem Willen
gestalten; das spezielle Condominimum, das sich
im fruhen 15. Jh. entwickelt hatte, verfiel zuse-
hends: Die Stadt vermochte einen eigentiimli-
chen Stadtstaat zu etablieren, der die dbtische
Herrschaft vielfiltig durchwucherte. Réschs
Bestrebungen waren auf die volle Hoheit iiber
das gesamte furstabtische Gebiet ohne jede Be-
schrankung und Machtteilung ausgerichtet, was
zum Konflikt mit der erkennbar nach einem
Territorium strebenden Stadt fuhren musste.

Vor Abt Ulrich schien der fortschreitende
Niedergang der Fiirstabtei zugunsten der auf-
strebenden Stadt St.Gallen unabwendbar - das
Stift drohte der territorialen Umklammerung
durch die Stadt innerhalb der identen Stadt-
mauern, die die beiden verfeindeten St.Gallen
umschloss, zu erliegen. Ulrich Rosch fasste den
kithnen, politisch raffinierten Entschluss, das
Gallusstift nach Rorschach zu verlegen, um es
aus dem Wiirgegriff der Stadt zu befreien. Dabei
ging er planmassig vor und suchte die erforder-
lichen Zustimmungen:



Eine Supraporte bekront das Portal (lichte Hohe

196 cm, Breite 74 cm). Die Dekoration befindet sich
in vorziiglichem Zustand; auf der rechten Portalseite
sind allerdings erhebliche Verluste erkennbar.

Die optische Mitte bildet das Reichswappen; der
Doppeladler ist mit dem Orden vom Goldenen Vlies
geschmiickt und mit der gleichen Krone geziert, die
auch in seinem Medaillon Kaiser Karl V. tragt. Die
von zwei steigenden Lowen getragenen Attribute —
Schwert und Reichsapfel — verweisen gleichfalls auf
die Konigsgewalt. Das Naheverhaltnis des Gallus-
stiftes zum Reich, das hier bildhaft dargestellt
wurde, wird durch die dem Reichsadler zugekehrten
Wappen verdeutlicht — St.Gallen und Toggenburg.
Der Figurenfries verlduft gleichsam hinter der
Supraporte: links in einem Medaillon Ferdinand I.,
als bereits durch die Kurfiirsten zum Nachfolger
seines Bruders gewahlter Rex Romanorum im Halb-
profil mit dem Orden vom Goldenen Vlies. Rechts
der Erzbischof von Koln. Links in einer Nische hat

sich ein tubablasender Putto erhalten.

Anfangs 1483 stimmten alle Konventualen
mit grosser Begeisterung diesem Plan zu. Als im
Mai 1483 die Ermiachtigung von Papst Sixtus
VI. zum Klosterneubau in Rorschach eintraf,
war das kanonische Hindernis beseitigt, dass ein
Abt nicht Vorsteher zweier Kloster sein kénne.
Auch Vertretern der alten Landschaft, des
Rheintals und Toggenburgs, wurde die Kloster-
verlegung angezeigt. Damit das bisher kleine
Seedorf Rorschach als zukiinftiges Zentrum
einer firstlichen Verwaltung entsprechend auf-
gewertet werde, erlangte Abt Ulrich von dem in
Konstanz weilenden Kaiser Friedrich TII. 1485
wertvolle Privilegien — die Kloster- und Markt-
verlegung nach Rorschach wurde vom Kaiser ge-
fordert und das Unternehmen unter seinen be-
sonderen Schutz gestellt. Abt Ulrich hatte somit
von hochster kirchlicher und weltlicher Auto-
ritat Zustimmung zur Verlegung des Gallusstif-
tes in einen Klosterneubau in Rorschach einge-
holt. Jetzt schritt er zur Ausfihrung: Am
21.3.1487 erfolgte die Grundsteinlegung. Der
Bau gedieh rasch; im Juli 1489 wurde die vor-
laufige Kapelle konsekriert.

Wenige Tage danach kam es zur Reaktion der
Stadt St.Gallen auf die bevorstehende Aussied-
lung des Gallusstiftes — zum Klosterbruch.

Es war nicht zu tibersehen gewesen, dass das
gedrungene, wuchtige Geviert mit den impo-
santen Ausmassen von 78/6o Metern mehr einer
befestigten Wehranlage denn einer Propstei glich
— auffillig fehlte auch die spirituelle Mitte jeder
klosterlichen Anlage, ecine Kirche. Angesichts
dieses wehrhaften Klosterbaus zogerten Rat und
Biirgerschaft von St.Gallen nicht lange — sie
schritten zur Gewalttat. Im Bandnis mit 1200
Appenzellern und 600 Rheintalern fielen 350
St.Galler Biirger am 28. Juli 1489 tiber das fast
fertiggestellte Mariaberg her und zerstérten und
plinderten das Bauwerk Abt Ulrichs griindlich.

Als im Janner 1490 die eidgenossischen
Schirmorte militirisch zugunsten des Abtes in-
tervenierten, zerbrach die Allianz gegen Abt Ul-
rich. Im anschliessenden Friedensvertrag musste
die Stadt dem Stift zugestehen, Stiftsbauten auf-
zufithren, wo immer es wolle. In seinen letzten
Lebensjahren stellte Abt Ulrich das verwustete
Mariaberg weitgehend wieder her; den Ab-
schluss der Arbeiten erlebte er aber nicht mehr.

Unter seinen Nachfolgern wurde der Plan
einer Klosterverlegung oder der Unterbringung
einer Propstei nicht weiter verfolgt — an Maria-
berg wurde weitergebaut, wie es fur eine Statt-
halterei, den zeitweiligen Aufenthaltsort des
Fiirstabtes oder rekonvaleszenter Konventua-
len, erforderlich war. Ein eigener Kirchenbau er-
tibrigte sich; eine Kapelle gentigte. Mariaberg —
weiterhin «Kloster» genannt - blieb bis ans Ende
der furstibtischen Zeit (1798) Statthalterei. Im

frihen 16. Jh. kam es zu einer prachtvollen
kiinstlerischen Ausstattung von Mariaberg, die
allerdings durch den Bildersturm von 1529
schwer in Mitleidenschaft gezogen worden ist.
In der langen Regierungszeit von Abt Diethelm
Blarer von Wartensee (1530-1564) erfolgte end-
lich jene qualititsvolle Ausgestaltung des West-
traktes, in dem sich der Kurfiirstenfries befindet,
der den besonderen Gegenstand dieser Untersu-
chung bildet, dessen Entstehungsgeschichte aber
noch immer ungeschrieben ist.

Nach der Krise der kirchlichen Territorial-
herrschaft an der Wende vom 15. zum 16. Jh.
und den reformatorischen Unruhen kam es im
frithen 16. Jh. zu einer Konsolidierung des ka-
tholischen Glaubens genauso wie der fiirstabtli-
chen Macht. Stift Mariaberg, in seiner Entste-
hung und Baugeschichte ein Monument des
Selbstbehauptungswillens der geistlichen Lan-
desherrschaft, wurde zum Triger eines pro-
grammatischen Bilderfrieses: Er hatte gleichsam
—in einem Festsaal angebracht, war auch quali-
fizierte Offentlichkeit gegeben — eine Legitima-
tionsfunktion fir furstabtische Rechtspositio-
nen zu erfillen:

Die St.Galler Abte betonten die Ableitung
ihrer weltlichen Herrschaft von Kaiser und
Reich, die in diesem Fries ins Bild gertickt wur-
den. Das Naheverhiltnis des Abtstaates zum
Reichs™ wurde zudem durch die Gestaltung der
Malerei oberhalb des Rundbogenportals ausge-
drickt: Schildhalter auch fur die st.gallischen
Schilde (St.Gallen und Toggenburg) sind nicht
wie ublich die Patrone Gallus und Otmar,
«...sondern zwei Lowen als konigliche Tiere par
excellence mit Szepter und Reichsapfel...» ¥ An-
deres deutet den Kurfirstenfries von Mariaberg
so, dass unter Abt Diethelm Blarer «...nun be-
wusst sitftsanktgallische Reichspolitik verbild-
licht...» werden sollte. Ja, er schliesst nicht aus,
dass im Bereich der verlorengegangenen Male-
reien noch «..weitere Motive furstabtischer
Reichsgesinnung dargestellt waren».s

Kann die Rechtsgeschichte dem vorstehend
Ausgefuhrten beitreten, so muss sie zu der bis-
her erfolgten Auflosung des ikonographischen
Programmes der Bildnismedaillons im Orna-
mentband rechts des Rundbogenportals einige
Ergidnzungen und auch Richtigstellungen an-
bringen. Zudem sind Auffilligkeiten zu berich-
ten, die bisher noch nicht beachtet wurden.®®

Ausgegangen soll dabei von dem werden, was
zweifelsfrei feststeht: Das sind die vier Medail-
lons heraldisch rechts des Rundbogenportals: In
der Abfolge von links nach rechts (frontal gese-
hen) sind das die Erzbischofe von Koln, Trier
und Mainz; das vierte Medaillon enthalt Karl V.

Die drei geistlichen Kurfiirsten werden durch
gut lesbare Namen in den Schriftrollen unter-
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halb der Portrits bezeichnet; ebenso der Kaiser.
Der Kaiser ist sichtlich thronend dargestellt; er
tragt die gleiche Krone wie die, mit der das
Reichswappen auf der Supraporte bekront ist.
In den Handen halt Karl V. noch Reichsapfel und
Szepter. Die geistlichen Kurfirsten sind alle mit
bischoflichem Ornat bekleidet und tragen auch
einen Bischofsstab. Die sonst tiblichen Attribu-
te fiir die Erzimter der geistlichen Kurfiirsten
sind in Rorschach nicht zu erkennen. Auffillig
—es sei noch einmal festgehalten —, dass sich von
allen Kurfiirsten allein der Erzbischof von Trier
nicht dem Kaiser zuwendet.

In der Abfolge nach dem Medaillon mit dem
Kaiser ist ein vollig leerer Clipeus im Fries ver-
blieben: Weder die Bildfliche noch die Schrift-
rolle lassen nur Spuren des urspringlich dort
Vorhandenen erkennen.

Daran schliesst ein Medaillon, dessen Schrift-
rolle zwar noch Uberreste des Namenszuges er-
kennen lisst — bisher sind sie aber noch nicht les-
bar. Der hier dargestellte Kurfurst triagt eine
Krone und halt ein Attribut des Erzamtes —einen
Schliissel = inseinen Handen. Im vorletzten Me-
daillon des Zyklus ist nach der Beschriftung, die
hier gut lesbar ist, der Markgraf von Branden-
burg dargestellt; er tragt den Kurhut und Attri-
bute des Erzamtes, die als Schiisseln und Ticher
erkennbar sind.
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Die Schriftrolle des letzten Clipeus enthalt
wiederum nicht einmal Spuren des vormals dort
enthaltenen Namenszuges. Der hier Portratierte
triagt einen Kurhut und hilt ein Symbol eines
Erzamtes — ein Schwert — in Handen.

Anderes hat diesen Zustand richtig berichtet,
wenn er die Abfolge der vier weltlichen Kurfr-
sten so auflistet: «Zerstort — unleserlich — <Mar-
grauf vo bradenburg> — unleserlich».¢!

Ubersehen wurde aber bisher, dass hier eini-
ge Auffilligkeiten festzustellen sind: Da ist ein-
mal darauf hinzuweisen, dass sich bei den bild-
haften Darstellungen des Kurkollegs ein Anord-
nungsschema durchgesetzt hat, das der Sitz-,
Stimm- und Prozessionsordnung, wie sie die
Goldene Bulle zur Vermeidung von Streitigkei-
ten vorgesehen hatte, entspricht. Zahlreiche zum
Vergleich heranzuziehende Bildquellen, vor
allem aus dem frithen 16. Jh., belegen als eta-
blierte Abfolge:

Bohmen

Pfalz

Sachsen
Brandenburf

Gleichfalls in der Goldenen Bulle war der Kanon
der Erzamter festgelegt worden:

Bohmen = Erzmundschenk
Pfalz = Erztruchsess
Sachsen = Erzmarschall

Brandenburg = Erzkammerer

Zur Bezeichnung der jeweiligen Kurftrsten
wurde (durchwegs in Verbindung mit der schon
erwahnten Aufreihung) entweder das Wappen
des Kurstaates, eine schriftliche Bezeichnung
oder besonders gerne auch ein Attribut des ent-
sprechenden Erzamtes verwendet. Bei manchen
bildhaften Darstellungen begegnen uns diese
Méglichkeiten der Benennung in unterschiedli-
cher Kombination. Selten — wie in Uberlingen -
werden alle drei kumulativ verwendet.

Im frithen 16. Jh., aus dem heraus die Ror-
schacher Darstellungen zu deuten sind, ist auch
der Kanon der Attribute fir die Erzamter schon
lang entfaltet:

Bohmen = Erzmundschenk, wird mit
Pokal, Becher bezeichnet

Pfalz = Erztruchsess, trigt eine
Schiissel und Tiicher

Sachsen = tragt als Erzmarschall ein

Schwert
Brandenburg = als Reichserzkimmerer hat
er einen Schlissel
Bei den weltlichen Kurfiirsten geben auch noch
Gewandung und Kopfbedeckung Hinweise fiir
die Bildexegese: Als einziger Konig im Kurkol-
leg tragt der Kurfurst von Bohmen fast immer
eine Krone.
Wenn man davon ausgeht, dass der Maler des
Kurfiirstenfrieses in Rorschach nicht Kurfiirsten
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An den Erzbischof von Kéln anschliessend der
als einziger Wahlfiirst vom Kaiser abgewendete
Erzbischof von Trier; dann der von Mainz.

Als einziger frontal dargestellt: Kaiser Karl V. mit
Krone, Szepter und Reichsapfel. Rechts anschlies-
send der véllig devastierte Clipeus: Es fehlen
Beschriftung und urspriingliches Bildmotiv

zur Ginze.

als solche darstellen wollte — dagegen spricht
auch der portrithafte Charakter der Darstel-
lungen — sondern aus einem uns noch nicht be-
kannten Anlass (vielleicht im Anschluss an die
Wahl Ferdinands zum rémischen Konig — und
damit zum designierten Nachfolger seines Bru-
ders Karl V.) diese Medaillons anfertigte, so gibt
dieser Fries im Bereich der weltlichen Kurfiirsten
einige Ritsel auf:

Aufeine einfache Formel gebracht, muss man
die Feststellung treffen: Hier passt einiges nicht
zusammen!

Vergleicht man die erkennbaren Einzelheiten
mit dem vorstehend aufgelisteten ikonographi-
schen Programm sowie mit der etablierten Rei-
henfolge der Kurfiirsten in bildhaften Darstel-
lungen, so ergibt sich fiir Rorschach:

Das erste Medaillon enthilt keinerlei schrift-
liche oder bildliche Hinweise mehr — ist vorerst
also vollig unbestimmbar.

Das zweite Medaillon zeigt einen Kurftrsten
mit Krone —als vermutlicher Kénig von Bohmen
(die Schrift ist nicht lesbar) ist er hier an einer
uniiblichen Stelle aufgereiht und trigt mit dem
Schliissel ein Attribut, das dem Markgrafen von
Brandenburg zuzuordnen ist.

Das dritte Medaillon bezeichnet zwar den
Dargestellten als Markgrafen von Brandenburg
—als solcher wurde er aber fast ausnahmslos als

vierter Kurfurst gereiht. Zudem halt er hier mit
Schissel und Tuch die Attribute in Handen, die
den Pfalzgrafen bei Rhein als Truchsess auswei-
sen.

Das vierte Medaillon ldsst auch keinen
Schriftzug erkennen; der Dargestellte hilt ein
Schwert in seinen Handen, das ihn als Reichs-
marschall und damit Herzog von Sachsen aus-
weist — als solcher sollte er aber Gblicherweise
an der dritten Stelle anzutreffen sein.

Wollte man dieses Verwirrspiel fiktiv fortset-
zen, misste der Kurfirst im ersten Medaillon
den Becher des Reichsmundschenken halten,
einen Kurhut wie die Kurfursten Nr. 5 und Nr. 4
tragen und konnte mit einer der drei noch ver-
fugbaren Bezeichnungen (nur Brandenburg ist
schon vergeben) benannt sein. Da derartige
Kombinationen anbetracht des uniibersehbaren
Defizits an konkreten Fakten bestimmt nicht ge-
eignet sind, die sich hier stellenden mehreren
Fragen zu beantworten, scheint nur ein Weg ziel-
fihrend, um wenigstens die Frage beantworten
zu konnen:Wer waren die vier weltlichen in Ror-
schach dargestellten Kurfiirsten?

Sollte es mit kunstgeschichtlicher Hilfestel-
lung noch maglich sein, die dem Maler von Ror-
schach zur Verfugung stehenden Vorlagen aus-
findig zu machen, dann liessen sich wenigstens
die Kurfirsten in den Medaillons 2—4 identifi-
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zieren. Welcher Kurfirst einmal an der ersten
Stelle im Fries der weltlichen Reihe figurierte, er-
gabe sich dann schlissig.

Keine Antwort scheint im Moment erkenn-
bar, warum hier anscheinend von der sonst um
diese Zeit ublichen Reihenfolge (und das nur bei
den weltlichen Kurfursten) abgegangen wurde
und warum die Zuordnung der Erziamtersym-
bole nach scheinbar willkurlichen Kriterien er-
folgt ist.

Zusammenfassend und abschliessend lasst
sich feststellen, dass wir zwar sehr gut tiber die
politischen Pramissen fur die Anfertigung des
Rorschacher Kurfiirstenfrieses Bescheid wissen,
dass aber insgesamt bei der Exegese dieser bild-
haften Darstellung von «Kaiser und Reich»
neben wenigen gesicherten Erkenntnissen eine
Reihe von Fragen vorerst —zum Teil wohl immer
— unbeantwortet bleiben mussen.

In bezug auf den Zeitpunkt der Herstellung
dieser Malerei gibt sie insofern eine geschichtli-
che Wirklichkeit wieder, als sie festhalt und aus-
driickt, dass mit der Wahl Ferdinands zum ro-
mischen Konig das Reichsoberhaupt gleichsam
durch zwei Monarchen vorgestellt wird: durch
Karl V. als Kaiser und Ferdinand als designier-
ten Nachfolger. Die Ahnlichkeit zu Uberlingen
ist auffillig wie auch bei der programmatischen
Konzeption der Supraporte.®*

Elemente des Quaternionensystems scheinen
erkennbar — ob die Liicken bei der Quaternione
der vier weltlichen Kurfiirsten jemals zu schlies-
sen sind, liasst sich nicht abschitzen.

Noch weniger — das soll auch nicht Anliegen
dieser Auseinandersetzung mit dem Kurfursten-
motiv sein — scheint die Frage beantwortbar, mit
welchen Motiven die weiteren Bildnismedaillons
in dem unter der Balkendecke verlaufenden Spi-
ralrankenfries versehen waren. Ein Méanner- und
ein Frauenkopf sind noch erkennbar; gegeniiber
auf der Fensterseite befinden sich Fragmente
eines dekorativen Bandes mit Medaillons. In
dem genau Karl V. gegentiberliegenden befindet
sich ein mit «Soloman» bezeichnetes Portrat —
denkbar Sultan Suleimann (1520-1566), mit
dem Karl V. sich nach Jahren kriegerischer
Konflikte 1533 auf einen Frieden einigte.

Von den Kurfiirsten ausgehend, liessen sich
analog zu zeitgleichen Darstellungen noch Mo-
tive aus dem Umfeld der guten Helden und Hel-
dinnen, der Propheten und Philosophen vermu-
ten. Beim feststellbaren fast ganzlichen Verlust
der seinerzeitigen Ausmalung in diesem Bereich
ist es aber nicht weiter sinnhaft, derartige Fragen
zu thematisieren. Am ehesten scheint es denkbar,
dass bei der weiten Verbreitung des Kurftrsten-
motivs durch Druckgraphiken die Vorlagen des
Rorschacher Malers noch aufgefunden werden.

An den leeren Clipeus anschliessend ein Medaillon,
dessen Schriftrolle bisher nicht lesbare Uberreste
einer vormaligen Bezeichnung erkennen lasst.

Der dargestellte Kurfirst tragt eine Krone und als
Erzamtsymbol einen Schlussel.

Im vorletzten Medaillon der Kurfiirstenreihe soll
nach der gut lesbaren Bezeichnung der Markgraf
von Brandenburg dargestellt sein. Er tragt einen
Kurhut und in seinen Hinden Schiisseln und Ticher
— die Erzamtattribute, die tiblicherweise dem Reichs-
truchsess zugeordnet werden.

Die Schriftrolle des letzten Clipeus rechts enthalt
nicht einmal mehr vage Uberreste der vormaligen
Beschriftung. Der hier Dargestellte tragt einen Kur-
hut sowie als Symbol eines Erzamtes ein Schwert.



f\”)?l(’)'/{ll”g(’)l

1 Dazu mehrere Beitrige und weiterfithrende Anga-
ben in: Mariaberg Rorschach, Festschrift aus Anlass
der Restaurierung 1969-1978, Hg. Amt fur Kultur-
pflege des Kantons St.Gallen, Rorschach 1978. Dazu
auch Walter Lenp1, Mariaberg Rorschach. Denk-
wiirdige Restaurierung einer bedeutenden Kultur- und
Bildungsstitte, in: Rorschacher Neujahrsblatt 1977,
Rorschach 1977, S. 3f.5 Albert Baver, Vorbereitung
und Durchfiihrung der Restaurationsarbeiten am Ma-
riaberg, in: Rorschacher Neujahrsblatt 1977, S. 41 ff.

Bernhard ANpERES, Neuentdeckte Wandmalerei-
enauf Mariaberg in Rorschach, in: Rorschacher Neu-
jahrsblatt 1973, 63. Jg., Rorschach 1973, S. 23-29.
Unverindert abgedruckt wurde dieser Bcltmg\()n An-
deres in der oben Anm. 1. erwihnten Festschrift, S.
81-88 (Zitate nach dieser Publikation). Von ANDE-
RES auch: Rorschach., Ehemaliges Kloster Mariaberg,
heute kantonales 1. thelsemnmr Hg. Amt fiir Kultur-
pflege des Kantons St.Gallen (Schweizerischer Kunst-
fuhler Serie 32, Nr. 320), St.Gallen, 1982.

3 ANDERES, oben Anm. 2, Zitate S. 24 u. 26.
4 Peter Putzgg, Reichssymbolik auf Mariaberg/
Kanton St.Gallen. Anmer kungen zum Kurfurstenfries
auf Mariaberg in Rorschach, in: Forschungen zur
Ruhtsmdmol()"w und Rechtlichen Volkskunde, Bd.
15 (= Festgabe fir Nikolaus Grass zum 8o. Geburts-
tag), Hg. Louis Carlen, Ziirich 1993, S. 251 ff.
5 Paul Hopy MANN, Die bildlichen Daﬂrdlun;an
des KllrfulStCnI\()I]&L,lleS von den Anfingen bis zum
Ende des HI. Romischen Reichs (13.-18. Jahrhun-

¢
i

dert), (Bonner Historische Forschungen, Bd. 47),
Bonn 1982, Zitat S. 87.

Armin Worr, Die bildlichen Darstellungen des
Kurfurstenkollegiums. Kritische Bemerkungen und
Ergdnzungen zum gleichnamigen Buch von Paul Hoff-
mann, in: Rheinische Vierteljahresblatter, Jg. so,
1986, Bonn 1986, S. 316 ff. Das auf eine Dissertati-
on aus 1975 zuriickgehende Buch Hoffmanns kann
seiner Ansicht nach aber nicht als eine befriedigende
Behandlung des an sich faszinierenden, aber schwe-
ren Themas angesehen werden. Auch an anderer Stel-
le verweist Wolf darauf, dass diese Dissertation «...nur
hochst kritisch...» zu verwenden ist: Armin WoOLFE,
Von den Konigswihlern zum Kurfurstenkolleg. Bild-
denkmale als unerkannte Dokumente der Verfas-
sungsgeschichte, in: Wahlen und Wihlen im Mittel-
alter, Hg. Reinhard SCHNEIDER u. Harald ZiMMER-
MANN. (= Vortrige und Forschungen 37), Sigmarin-
gen 1990, S. 15-78. Zitat S. 16.

7 Die monarchische Verfassung des mittelalterlichen
deutschen Staates verband Kriterien des Erb- und
Wahlrechts zu einer ganz spezifischen Mischform, als
deren fiir uns relevanter Faktor das Kurkolleg als der
Kreis der Konigswihler sich entfaltet hat. Die Wahl
der Kurfiirsten kreierte den deutschen Konig; die ro-
mische Kaiserwiirde bedurfte bis zur Annahme des
Titels «erwahlter romischer Kaiser» durch Maximili-
an I. 1508 der Kronung durch den Papst. Zu Konig-
tum und Kaisercum vgl. Hermann CoNraD, Deut-
L., Frithzeit und Mittelal-
, Neuzeit bis

sche Rechtsgeschichte, Bd.
ter, Karlsruhe 19622, S. 213 ff.; Bd. II
1806, Stuttgart 1966, S. 66 ff. Zum Konigswahlrecht

des deutschen Staates insbes. auch Wolf, Anm. 8, S.
87 ff.
8 Zuletzt Armin Worr, Konig fiir einen Tag: Kon-
rad von Teck, Gewihlt, ermordet (?) und vergessen,
Schriftenreihe des Stadrarchivs Kirchheim unter Teck,
Bd. 17, Kirchheim unter Teck 1993.

9 Zuden Figurenscheiben mit den Darstellungen der
Belehnungsakte anlisslich der Wahl von Otmar Kunz
zum Abt von St.Gallen (1565-1577) vgl. Louis
SPECKER, Fithrer durch das Glasgemilde-Kabinett
des Historischen Museums St.Gallen (=Museumsbrief
65/66), St.Gallen 1989, S. 23f., sowie die angefiihrte
dltere Literatur. Siehe auch Horrmany, a.a.0., Kat.
Nr. 147 mit Literatur.

1o Artur SALIGER beklagt das in: Kunsthistorische
Aspekte zum Grabmal Kaiser Friedrich I11. im Wiener
Stephansdom, in: Wiener Geschichtsblitter, Jg. 48
1993, Heft 3, S. 129 ff.

11 Dazu Peter PuTzER, Kaiser und Reich. Der Kur-
furstenfries des Jakob Russ als Dokument der Verfas-
sungsgeschichte, in: Der Uberlinger Rathaussaal
(Kunst am See, Bd. 25), Hg. Landratsamt Bodensee-
kreis, Friedrichshafen 1993, S. 20 ff. Dazu einlissli-
cher soeben Peter PurzEer, Kaiser und Reich als ein
Motiv bildhafter Darstellung, in: Forschungen zur
Rechtsarchiologie und Rechtlichen Volkskunde, Bd.
17, Zirich 1995, im Druck.

12 Hier wird vor allem auf die oben Anm. 6. ange-
fuhrten Arbeiten von Armin Wolf verwiesen.

13 Worr, Die bildlichen Darstellungen..., oben
Anm. 6., S. 323.

14 Trotz der eingangs angemeldeten Vorbehalte ge-
geniiber der Arbeit von HoFFMaNN, vgl. oben ins-
bes. Anm. 6., liefert diese doch eine Reihe von Infor-
mationen, die auch diesen Ausfithrungen zugrunde-
liegen. Vgl. auch Detailnachweise bei Putzer, Kaiser
und Reich als ein Motiv..., oben Anm. 11.

15 Fur das Folgende ist die Anlehnung an WoLr,
oben Anm. 6., grundlegend.

16 WoLr, Von den Konigswihlern...,
S. 78

7 WoLF, oben Anm. 8, S. 115.

18 HOoFFMANN, a.a.0.,S. 28ff., Abb. 1 u. 2.; WoLF,
oben Anm. 6., S. 17ff., Abb.

oben Anm. 6.,

Von den Konigswihlern...
2u. 3.

19 HoFFMANN, a.a.0., S. 33ff., Abb. 3, 4,6,7 u. 8,;
WoLE, a.a.0., S. 26ff., Abb. 4,;,6 u. 7

20 WoLF, a.a.0.,, S. 33ff., Abb.

21 HoFFMANN, a.a.O., S. 36ff., Abb. 9 u. 10
WoLF, a.a.0., S. 36ff., Abb. 8.

22 WoLF, a.a.0., S. 38ff., Abb. 9-13.

23 HorrMmanNn, a.a.0., S. 33ff., Abb. 5; WoLF,
a.a.0, S. 43ff., Abb. 14.

24 HoFFMANN, a.a.0., S. 38ff., Abb. 11.; WoLF,
a.a.0.,, S. 46ff., Abb. 15-17.
HoFrrMmANN, a.a.0., S. 41 ff;
49ff., Abb. 20.

26 HorrMANN, a.a.0., 44ff, Abb. 12.; WoLF,
a.a.0, S. stff., Abb. 18 u. 19.

27 So WoLf, a.a.0., S. 74.; HoFFMANN a.a.0.,
S. 58 ff. Worr, Die bildlichen Darstellungen..., oben
Anm. 6, S. 323f.

28 Armin Worr, Das «Kaiserliche Rechtsbuch»
Karls 1V. (sogenannte Goldene Bulle), in: [US COM-
MUNE 2, 1969, S. 1-132, insbes. S. 14 ff.

WoLFr, a.a.O.,




29 Adolf Laurs, Erzamter, in: Handworterbuch zur
Deutschen Rechtsgeschichte, Bd. I, Berlin 1971,
Sp. 1o11-107135.

30 DazuPuTzEeR, in: Der Uberlinger Rathaussaal ...,
vgl. oben Anm. 11, S. 25.

31 PUTZER, in: symbolik auf Mariaberg...,
oben Anm. 4, S. 262f.

32 PuTzER in: Der Uberlinger Rathaussaal..., oben
Anm. 11., S. 24£.

33 Die Gegenuiber- oder Nebeneinanderstellung von
Kaiser und Kurfiirsten mit den «neun Helden» be-
richtet mit viel Bildmaterial Robert L. Wyss, Die neun
Helden. Eine ikonographische Studie. in: Zeitschrift
fur Schweizerische Archiaologie und Kunstgeschichte,
Bd. 17, Basel 1957, S. 73ff., insbes. S. 86 ff.

34 Dazu Putzer, Kaiser und Reich als ein Motiv...,
oben Anm. 11, mehrfach; zu Uberlingen: Der Uber-
linger Rathaussaal..., oben Anm. 11.

35 H. Boockmaxn, Einleitung zu Bilderatlas
(Handbuch der deutschen Geschichte, 5. Bd.; neu
hrsg. L. JusT, bearb. H. JANKUHN, H. BoOKkMANN
und W. TREUE), Frankfurt 1968, S. 30.

36 Dazu PuTtzer, Kaiser und Reich als ein Mortiv...,
oben Anm. 11; WoLF, Die bildlichen Darstellungen
des Kurfurstenkollegiums..., oben Anm. 6.

37 Ludwig VorLkmany, Der Uberlinger Rathaussaal
des Jacob Russ und die Darstellung der Deutschen
Reichsstinde, Berlin 1934, S. 11.

38 Dazu PUTZER, in: Der Uberlinger Rathaussaal...,
oben Anm. 11, S. 20ff., Guntram BRUMMER, a.a.O.,
500 Jahre Uberlinger Rathaussaal, verweist S. 7o dar-
auf, dass die bildliche Darstellung der Quaternionen-
theorie durch Russ nicht nur die bedeutsamste, son-
dern auch die einzige vollplastische ist.

39 EdmundE.STENGEL, Die Quaternionen der deut-
schen Reichsverfassung, in ZSRG, GA 74, 1957,
S. 256 ff.

40 E.GriTzNER, Heraldik in Meisters Grundriss der
Geschichtswissenschaft 1, Abt. 4, S. 60. Auch Julius
v. FickERr, Vom Reichsfiirstenstande 1, 1861, S. 215,
hatte wie auch andere das Quaternionensystem als
«Spielerei» bezeichnet.

41 Zitat nach VOLKMANN, oben Anm. 37, S. 42.
42 Dazu Putzegr, in: Der Uberlinger Rathaussaal...,
oben Anm. 11, S. 21f.

43 HoFFMaNN, a.2.0,,S. 56f.

44 Dazu noch unten 49.

45 PutzEer, Kaiser und Reich als ein Motiv..., oben
Anm. r11.

94

46 Unten S. 87ff.

47 Vgl. oben Anm. 9.

48 Friederike ZAISBERGER, Der Rittersaal im
Schloss Goldegg. Salzburger Land, Salzburg 1981.
49 Unten S. 85.

so PutzEer, Kaiser und Reich als ein Motiv..., oben
Anm. 11.

st Peter PutzEir, «Kaiser und Reich» als Motiv der
Salzburger Barockkeramik, in: Salzburger Volks-
kultur, Jg. 19, Heft 1, Salzburg 1995.

52 Zur kunstgeschichtlichen Wertung vgl. Anderes,
oben Anm. 2. Mehrfach auch Putzer, Anm. 4.

53 Die Parallelitit zur Supraporte im Uberlinger Rat-
haussaal ist augenfillig: Rechtssymbole des Reiches
werden mit solchen der territorialen Staatsgewalt in
ein Gefuige gebracht. Dazu mehrfach (auch qualitdt-
volles Bildmaterial) in: Der Uberlinger Rathaussaal,
oben Anm. 11.

54 Dazu und zum folgenden Putzer, Reichssymbolik
auf Mariaberg..., oben Anm. 4.
55 ANDERES, Neuentdeckte
oben Anm. 2, S. 82.

56 Diese geraffte Darstellung der fur die Entstehung

Wandmalereien...,

des Kurfurstenfrieses relevanten Phase der St.Galler
Geschichte nach PutzEer, Reichssymbolik auf Ma-
riaberg, oben Anm. 4, S. 256ff.

57 Das Kurfurstenmotiv als Zeichen fiir ein Nahe-
verhaltnis zum Reich wurde auffallend geschatzt von
den Reichsstadten und den Prilatenstaaten; dort fin-
den sich die meisten bildhaften Darstellungen. Dazu
Hoffmann, oben Anm. 5, S. 85f; WorF, Die bildli-
chen Darstellungen..., Anm. 6, S. 3523f. Der Verbrei-
tung dieses Motivs — der Kaiser umgeben von den
Kurfiirsten — war die Flut von Frithdrucken, die im
letzten Drittel des 15. Jh. einsetzte, dusserst forder-
lich. So Wolf, a.a.O.; man kann geradezu von einer
«Kurfurstenpropaganda» sprechen.

58 ANDERES, Neuentdeckte
oben Anm. 2, S. 84.

59 ANDERES, a.a.0.

60 Das Weitere nach Putzer, Reichssymbolik auf
Mariaberg..., oben Anm. 4, S. 260ff.

61 ANDERES, Neuentdeckte
oben Anm. 2, S. S2.

62 PuTzER, in: Der Uberlinger Rathaussaal, oben
Anm. 11, S. 26ff.

Wandmalereien...,

Wandmalereien...,



	Kaiser und Reich auf Mariaberg : der Kurfürstenfries von Rorschach aus der Sicht der Rechtsgeschichte

